
Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Bewertung der Prüfung nach S 8 Einrichtungenqualitätsgesetz (EQG M-V) für Einrichtungen nach SGB XII

Angaben zur Einrichtung: Wohnheim für Kinder und Jugendliche und Erwachsene Menschen mit körperlichen Behinderungen, Querstr. 4 in 18344 Ribnitz
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner in der Einrichtung: Manuela Ladwig Damgarten
Tag der Prüfung: 28. November 2023
Name des Prüfenden: Christina Haase

trifft nicht zu

dito

Nicht errüft

Nicht errüft

Erfüllun s radAnzahl erfüllter Kriterien
1 Kriterien von 1 Kriterien erfüllt
2 Kriterium von 2 Kriterium erfüllt
2 Kriterien von 2 Kriterien erfüllt
1 Kriterien von 1 Kriterien erfüllt
1 Kriterien von 1 Kriterien erfüllt

Kriterien von Kriterien erfüllt
Kriterien von Kriterien erfüllt
Kriterien von Kriterien erfüllt
Kriterium von Kriterium erfüllt

40 Kriterium von 40 Kriterium erfüllt
1 Kriterium von 1 Kriterium erfüllt
3 Kriterium von 3 e .. ll
3 Kriterium von 3 Kri e It
4 Kriterien von 4 Kriterien erfüllt
1 Kriterien von 1 Kriterien erfüllt
2 Kriterien von 2 Kriterien erfüllt

Kriterien von Kriterien erfüllt
Kriterien von Kriterien erfüllt

3 Kriterien von 3 Kriterien erfüllt

Qualitätsbereich

26.

5. Personal

25.
24. Verwaltete Gelder
23. H iene
22. Bauliche Mindestanforderun en
21.

9. Fortb
7. Diens Or anisation

19. Yer
18. Freiheitsentziehende/Freiheitseinschränkende Maßnahmen
17.
16.
15. Dokumentation von Teilhabe und Assistenz
14. Qualitätsmanagement
13. Sterb
12. Einzu ohnerinnen/Bewohner
11.

"y" = Frage, bei der 10% (mindestens 3) Bewohnerinnen/Bewohner einzubeziehen sind, daher ist die Gesamtzahl der Kriterien abhängig von der tatsächlich in der Prüfung einbezogenen Anzahl der
Bewohnerinnen/Bewohner
Anzahl der Kriterien ändert sich, wenn ein Bewertungskriterium für die Einrichtung nicht zutrifft.

Stralsund, 11. Dezember 2023
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SB Heimaufsicht/Qualitätskontrolle

erfüllt
überwie end erfüllt
teilweise erfüllt
nicht erfüllt
trifft nicht zu

100%- 90 %
89 %- 75 %
74%-50 %
unter 50 %

t.n.z.


